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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B       Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6134371 
 
Gebietsname: Ahorntal 
 
Größe: 311 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Oberfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1032 Unio crassus Bachmuschel, Gemeine Flussmuschel 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung des Ahorntals mit seinem Vorkommen an großräumigen, 
zusammenhängenden Flachland-Mähwiesenkomplexen trockener bis feuchter Ausprägung sowie 
Resten von Weichholzauen, insbesondere entlang naturnaher Bachläufe. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion mit ihrer natürlichen 
Dynamik, insbesondere des Ailsbachs mit seinen Seitengewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
unverbauter Bachabschnitte am Ailsbach und den Zuflüssen mit natürlichem Überflutungsregime, 
natürlich ablaufenden Ufergestaltungsprozessen (z. B. Anlandung, Überstauung, Abbrüche) und 
ungestörter Verzahnung mit amphibischen Kontaktlebensräumen wie Röhrichten, 
Hochstaudenfluren, Seggenrieden, Feuchtgebüschen sowie Auenwäldern. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Fließgewässer für Gewässerorganismen 
einschließlich der ungehinderten Anbindung von Seitengewässern als wichtige Refugial- und 
Teillebensräume für Fließgewässerarten. Erhalt ggf. Wiederherstellung von nicht oder nur sehr 
extensiv genutzten Uferstreifen zum Schutz vor Einträgen, insbesondere von Sedimenten und 
Nährstoffen. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Artenreichen montanen Borstgrasrasen (und submontan 
auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden einschließlich ihrer charakteristischen 
Pflanzen- und Tierarten. Erhalt der Flächen in ihren nutzungs- und pflegegeprägten 
Ausbildungsformen. Erhalt strukturbildender Elemente wie Gehölzgruppen, Hecken, Säume und 
Waldrandzonen. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe, insbesondere der höchstens gelegentlich gemähten Bestände und ihrer 
charakteristischen Arten. Erhalt einer nur mit wenigen Gehölzen durchsetzten Ausprägung zum 
Erhalt des Offenlandcharakters. Erhalt des charakteristischen Nährstoff- und Wasserhaushalts 
(hoher Grundwasserstand) und der Überschwemmungsdynamik. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in den unterschiedlichen Ausprägungen (vor allem trocken bis feucht). 
Erhalt der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen bzw. der nährstoffarmen Standorte 
mit ihrer typischen Vegetation. Erhalt der Streuobstbestände als Sonderform des 
Lebensraumtyps mit ihrem Strukturreichtum und hohem Totholzanteil. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalkreichen Niedermoore mit ihrem typischen Wasser-, 
Nährstoff- und Mineralstoffhaushalt. Erhalt des Lebensraumtyps in seinen nutzungs- und 
pflegegeprägten, weitgehend gehölzfreien Ausbildungsformen. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit standortheimischer Baumarten-
Zusammensetzung und naturnaher Bestands- und Altersstruktur als verbindendes 
Landschaftselement und weitgehend unzerschnittener Wanderungskorridor für 
gewässergebundene Tier- und Pflanzenarten. Erhalt typischer Elemente der Alters- und 
Zerfallsphase, insbesondere von ausreichend Totholz und Biotopbäumen. Erhalt des weitgehend 
ungestörten Wasserregimes. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Bachmuschel, insbesondere am Ailsbach und 
Gereuther Aßbach. Erhalt ggf. Wiederherstellung einer ausreichend guten Gewässerqualität. 
Erhalt reich strukturierter Uferbereiche ohne Uferbefestigungen. Erhalt ggf. Wiederherstellung 
von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte Sedimenteinträge. Erhalt ggf. Wiederherstellung von 
ausreichend breiten nicht oder nur sehr extensiv genutzten Uferstreifen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der Wirtsfischvorkommen, insbesondere von Elritzen, Groppen und Döbeln. 
Ausrichtung einer ggf. erforderlichen Gewässerunterhaltung auf den Erhalt der Bachmuschel und 
ihre Lebensraumansprüche in von ihr besiedelten Gewässerabschnitten. 

 


